G I RA Lizenzvertrag Gira Eco

1. Lizenzvertrag Gira Eco

Im Folgenden sind die Vertragsbedingungen fur die Benutzung der Software durch Sie als dem
.Lizenznehmer” aufgefuhrt.

Durch Annahme dieser Vereinbarung und durch die Installation der Gira Eco Software oder der Inge-
brauchnahme des Gira Eco schliel3en Sie einen Vertrag mit der Firma Gira, Giersiepen GmbH & Co KG
und erklaren sich an die Bestimmungen des Vertrages gebunden.

1.1. Definitionen

Lizenzgeber: Gira, Giersiepen GmbH & Co KG, Radevormwald, Deutschland

Lizenznehmer: Der rechtmaRige Empfanger der Gira Eco Software.

Firmware: Software, die auf der Gira Eco Hardware eingebettet ist und zum Betrieb des Gira Eco dient.

Gira Eco: Als Gira Eco Software wird die gesamte Software inklusive der Betriebsdaten bezeichnet,
die fur das Produkt Gira Eco zur Verfligung gestellt wird. Dies sind insbesondere die Firmware und
die Produktdatenbank.

1.2. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die auf Datentrager oder durch Download bereitgestellte Gira Eco
Software sowie die zugehorige Dokumentation in schriftlicher oder elektronischer Form.

1.3. Rechte zur Software-Nutzung

Der Lizenzgeber raumt dem Lizenznehmer das nicht ausschlielRliche, zeitlich unbegrenzte, nicht tber-
tragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, die Gira Eco Software gemaf den nachstehenden
Bedingungen fur die in der gultigen Fassung der Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber
auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfigung gestellt wird) genannten Zwecke und
Anwendungsbereiche zu nutzen.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass jeder, der das Programm nutzt, dies nur im
Rahmen dieser Lizenzvereinbarung durchfihrt und diese Lizenzvereinbarung einhalt.

Samtliche Rechte, die nach dieser Vereinbarung nicht ausdriicklich dem Lizenznehmer eingeraumt
werden, verbleiben ausdrucklich bei dem Lizenzgeber.

1.4. Beschrankung der Nutzungsrechte

1.4.1. Kopieren, Bearbeiten oder Ubertragen

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Gira Eco Software ganz oder auszugsweise in anderer
Weise als hierin beschrieben zu nutzen, zu kopieren, zu bearbeiten oder zu Ubertragen.

Davon ausgenommen ist eine (1) Kopie, die vom Lizenznehmer ausschlie3lich flr Archivierungs- und
Sicherungszwecke angefertigt wird.

1.4.2. Reverse-Engineering oder Umwandlungstechniken

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Reverse-Engineering Techniken auf die Gira Eco Software anzu-
wenden oder die Gira Eco Software in eine andere

Form umzuwandeln, soweit eine derartige Nutzung nicht auf Grund gesetzlicher Schrankenregelun-
gen ausnahmsweise zulassig ist. Zu solchen Techniken gehort insbesondere das Disassemblieren
(Umwandlung binar kodierter Maschinenbefehle eines ausfihrbaren Programmes in eine fir Men-
schen lesbarere Assemblersprache) oder Dekompilieren (Umwandlung binar kodierter Maschinenbe-
fehle oder Assemblerbefehle in Quellcode in Form von Hochsprachenbefehlen).

1.4.3. Die Firmware und Hardware

Die Firmware darf nur auf der vom Lizenzgeber freigegebenen Hardware (Gira Eco) installiert und
genutzt werden.
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1.4.4. Weitergabe an Dritte

Die Gira Eco Software darf nicht an Dritte weitergegeben oder Dritten zuganglich gemacht werden.
Der Lizenznehmer darf die Gira |IP-Gerate-Software und alle zur Nutzung der Software erforderlichen
Lizenzschliussel mit Ausnahme von entsprechend gekennzeichneter Software nur an Dritte weiterge-
ben, wenn und soweit (i) der Lizenznehmer die Gira IP-Gerate-Software sowie etwaige Sicherungsko-
pien sowie die zur Nutzung der Gira IP-Gerate-Software erforderlichen Lizenzschlissel von seinem
System durch Loschung oder Deinstallation entfernt hat und (ii) der Dritte sich vor der Weitergabe
und Nutzung zur Einhaltung dieser Lizenzbedingungen gegentber dem Lizenzgeber verpflichtet. Der
Lizenznehmer wird den Dritten vor Weitergabe des Gira |IP-Gerates-Gerates auf diese Nutzungsbedin-
gungen ausdrucklich hinweisen. Bei Weitergabe an einen Dritten erlischt das Recht des Lizenzneh-
mers zur eigenen Nutzung.

1.4.5. Vermieten, Verleasen oder Unterlizenzen

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Gira Eco Software zu vermieten, zu verleasen oder Unter-
lizenzen an dem Programm zu erteilen.

1.4.6. Software-Erstellung

Der Lizenznehmer benotigt eine schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers, um Software zu erstellen
und zu vertreiben, die von der Gira Eco Software abgeleitet ist.

1.4.7. Die Mechanismen des Lizenzmanagements und des Kopierschutzes

Die Mechanismen des Lizenzmanagements und des Kopierschutzes der Gira Eco Software durfen
nicht analysiert, nicht publiziert, nicht umgangen und nicht aul3er Funktion gesetzt werden.

1.5. Software-Weiterentwicklung

Der Lizenzgeber ist berechtigt Informationen Uber die Parametrierung des Gira Eco zu sammeln und
zu verarbeiten, vorausgesetzt, diese Informationen werden in einer Form gesammelt, die keinerlei
Ruckschlisse auf die Person des Lizenznehmers zulasst. Die Informationen dienen ausschliel3lich der
zielgerichteten Weiterentwicklung des Gira Eco und der damit verbundenen Bereitstellung von Soft-
wareaktualisierungen und dem Produktsupport.

1.6. Eigentum und Geheimhaltung

1.6.1. Dokumentation

Die Gira Eco Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe
bzw. Onlinedokumentation zur Verfigung gestellt wird) sind Geschaftsgeheimnisse des Lizenzgebers
und/oder Gegenstand von Copyright und/oder anderen Rechten und gehdren auch weiterhin dem
Lizenzgeber. Der Lizenznehmer wird diese Rechte beachten.

1.6.2. Weitergabe an Dritte

Weder die Software, noch die Datensicherungskopie, noch die Dokumentation (die in gedruckter
Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfigung gestellt wird) durfen zu
irgendeinem Zeitpunkt - ganz oder in Teilen, entgeltlich oder unentgeltlich - an Dritte weitergegeben
werden.

1.7. Anderungen und Nachlieferungen

1.7.1. Anderung des Lizenzgegenstandes

Der Lizenzgeber behalt sich das Recht vor, den Lizenzgegenstand einschlie3lich Dokumentationen
jederzeit ohne Ankiindigung zu erweitern, zu verbessern oder anderweitig abzuandern oder die vor-
genannten Handlungen von Dritten durchflihren zu lassen, sofern und soweit die Anpassungen nicht
zu einer Verringerung oder inhaltlichen Anderung des vom Lizenzgeber geschuldeten Leistungsum-
fanges zu Lasten des Lizenznehmers fuhren. Diese Lizenzvereinbarung gilt entsprechend flr die wei-
terentwickelte Software fort.
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1.7.2. Anderung der Lizenzbedingungen

Im Zuge der standigen Weiterentwicklung unserer Produkte und Leistungen nehmen wir gelegentlich
zusatzliche Funktionen und Merkmale auf. Dieser Umstand sowie ggf. technische oder rechtliche
Anderungen erfordern es, diese Lizenzbedingungen anzupassen, um diesen Anderungen Rechnung
zu tragen. Der Lizenzgeber ist aus diesem Grund und bei Vorliegen eines triftigen Grundes berechtigt,
diese Lizenzbedingungen mit Wirkung fur die Zukunft jederzeit zu andern und anzupassen. Ein trifti-
ger Grund liegt in den nachfolgend aufgefuhrten Fallen vor:

e zur Umsetzung geanderter gesetzlicher Anforderungen oder Rechtsprechung,

e zur Umsetzung geanderter technischer Anforderungen wie bspw. einer neuen technischen Umge-
bung oder anderer betriebstechnischer Griinde

e zur Anpassung an veranderte Marktgegebenheiten wie bspw. erhohte Lizenznehmerzahlen

e wenn die Anderungen und Anpassungen zugunsten des Lizenznehmers erfolgen, bspw. zur Verbes-
serung der Lizenznehmerfreundlichkeit oder Sicherheit.

Macht der Lizenzgeber von seinem Anderungsrecht Gebrauch, wird er dies dem Lizenznehmer min-
destens in Textform mitteilen und ihm die Anderungen aufzeigen.

Dem Lizenznehmer steht ein Widerspruchsrecht gegen die Anderung zu. Widerspricht der Lizenzneh-
mer nicht innerhalb von 8 Wochen ab Zugang der Mitteilung tiber die Anderung dieser Lizenzbedin-
gungen, gelten die abgeanderten Lizenzbedingungen als angenommen und kommen in der weiteren
Vertragsabwicklung zur Anwendung. Der Lizenznehmer wird in der Mitteilung zur Anderung dieser
Lizenzbedingungen den Lizenznehmer ausdruicklich auf sein Widerspruchsrecht, die Widerspruchs-
frist und die Folgen bei Unterbleiben des Widerspruchs noch einmal gesondert hinweisen.

Bei einem fristgemalRen Widerspruch des Lizenznehmers gegen die geanderten Lizenzbedingungen
ist der Lizenzgeber unter Wahrung der berechtigten Interessen des Lizenznehmers berechtigt, das
Vertragsverhaltnis gem. Ziff. 9 Abs. 2 zu kindigen.

1.8. Gewahrleistung
Die Gira Eco Software wird zusammen mit der Software von Dritten ausgeliefert.

Fir die in der Gira IP-Gerate-Software enthaltenen TPIP, wie unter Ziff. 1 aufgefihrt, Gbernimmt der
Lizenzgeber fur sich genommen keine Gewahrleistung. Dies beeintrachtigt nicht die Gewahrleistung
fur die GIRA IP-Gerate-Software als Ganzes bzw. das Funktionieren der Software Dritter innerhalb der
Gira IP-Gerate-Software. Fur weitere Informationen siehe Open-Source-Software, S.93.

1.8.1. Software und Dokumentation

Die Gira Eco Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe
bzw. Onlinedokumentation zur Verfugung gestellt wird) werden dem Lizenznehmer in der jeweils gul-
tigen Fassung zur Verfugung gestellt. Die Gewahrleistungszeit fur die Gira Eco Software betragt 24
Monate. Wahrend dieser Zeit leistet der Lizenzgeber wie folgt Gewahr:

* Die Software ist bei Ubergabe frei von Material- und Herstellungsméangeln.
e Die Software arbeitet gemald der beigefugten Dokumentation in der jeweils gultigen Fassung.
e Die Software ist auf den vom Lizenzgeber genannten Computer-Stationen ablauffahig.

Die Erfullung der Gewahrleistung erfolgt durch Ersatzlieferung.

1.8.2. Gewahrleistungsbeschrankung

Im Ubrigen wird fiir die Mangelfreiheit der Gira Eco Software und ihrer Datenstrukturen keine
Gewadhrleistung ibernommen. Die Gewahrleistung erstreckt sich auch nicht auf Mangel, die auf
unsachgemalie Behandlung oder andere Ursachen aul3erhalb des Einflussbereiches des Lizenzgebers
zurlckzufihren sind. Weitere Gewahrleistungsanspriche sind ausgeschlossen.
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1.9. Haftung

Die Haftung des Lizenzgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist fiur leichte Fahrlassigkeit ausge-
schlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht fur Schadenersatzanspriche, die auf einer Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten durch die verletzende Partei beruhen; wesentliche Vertragspflichten
sind solche Pflichten, die die ordnungsgemale Erflllung des Vertrages Uberhaupt erst ermoglichen
und auf deren Erfullung der Vertragspartner regelmaf3ig vertrauen darf. Der Haftungsausschluss gilt
ferner nicht fir Schaden aufgrund einer Verletzung des Korpers, des Lebens und der Gesundheit
sowie fur durch den Lizenzgeber Ubernommene Garantien (Garantiehaftung). Unberuthrt von dem Haf-
tungsausschluss bleiben auch Anspriche des Lizenznehmers, die auf den gesetzlichen Vorschriften
zur Produkthaftung beruhen.

In Fallen leicht fahrlassiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und bei grober Fahrlassigkeit
einfacher Erflllungsgehilfen ist der Anspruch auf Schadenersatz auf den Ersatz des bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren, typischen Schadens und der Hohe nach auf den Produktkaufpreis
beschrankt.

Soweit die Haftung des Lizenzgebers ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fur die per-
sonliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfullungsgehilfen des
Lizenzgebers.

1.10. Anwendbares Recht

(1) Auf diesen Vertrag findet das deutsche Recht Anwendung, unter ausdricklichem Ausschluss
des Kollisionsrechts. Die Anwendung des Einheitlichen Gesetzes Uber den internationalen Kauf
beweglicher Sachen und des Einheitlichen Gesetzes liber den Abschluss von Vertragen tber den inter-
nationalen Kauf beweglicher Sachen - beide vom 17. Juli 1973 - und des Ubereinkommens der Ver-
einten Nationen Uber Vertrage uUber den internationalen Warenkauf (CISG) vom 11. April 1980 ist aus-
geschlossen. Ist der Nutzer Verbraucher im Sinne von 8 13 BGB, bleiben zwingende gesetzliche
Verbraucherschutzvorschriften nach dem Recht des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewohn-
lichen Aufenthalt hat, unberuhrt.

(2) Gerichtsstand fur alle aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag bestehenden Anspriche
ist das fur den Sitz des Auftraggebers ortlich zustandige Gericht. Das gilt nicht, wenn der Lizenzneh-
mer kein Kaufmann, keine juristische Person des offentlichen Rechts und kein offentlich-rechtliches
Sondervermaogen ist oder sofern er keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat. Daruber hinaus ist jede Partei berechtigt, den anderen an dessen Wohn- oder Geschaftssitz
zu verklagen. Das Recht der Parteien, im Eilfall die hierfur zustandigen Gerichte anzurufen, bleibt
unberuhrt.

1.11. Beendigung

Dieser Vertrag und die darin gewahrten Rechte enden, wenn der Lizenznehmer eine oder mehrere
Bestimmungen dieses Vertrages nicht erfullt oder diesen Vertrag mindestens in Textform kiandigt. Die
Ubergebene Gira Eco Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als
Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfligung gestellt wird) einschlie3lich aller Kopien sind in
diesem Falle unverziglich und unaufgefordert vollstandig zurlickzugeben. Ein Anspruch auf Ricker-
stattung des bezahlten Preises ist in diesem Falle ausgeschlossen.

Mit Beendigung des Vertrages erlischt die Lizenz zur Nutzung der Gira Eco Software. Das Produkt Gira
Eco muss in diesem Fall auRer Betrieb genommen werden. Eine weitere Nutzung des Gira Eco ohne
Lizenz ist ausgeschlossen.

Die Inbetriebnahme-Software und die Visualisierungs-Software mussen deinstalliert und alle Kopien
vernichtet oder an den Lizenzgeber zuriickgegeben werden.

1.12. Nebenabreden und Vertragsanderungen

Nebenabreden und Vertragsanderungen bedurfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform. Dies gilt auch
fur die Abanderung dieser Klausel.

Dieser Lizenzvertrag wird als deutsche und englische Version ausgefertigt. Dabei soll die englische
Version nur der Information dienen. Im Falle von Unklarheiten oder aus dem Vertrag entstehenden
Streitigkeiten soll die deutsche Version als bindend gelten.
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2. Open-Source-Software

Die Gira IP-Geridte-Software enthélt auch Software-Komponenten Dritter (TPIP). Eine Ubersicht tber
die enthaltene TPIP ist auf der Geratewebseite dieses Produkts beschrieben und in der Statusleiste
aufrufbar.

Der Lizenznehmer ist berechtigt, die TPIP nach MaRRgabe der betreffenden Lizenzbedingungen der
jeweiligen TPIP zu benutzen. Die Lizenzbedingungen der jeweiligen TPIP gehen diesen Lizenzbedin-
gungen im Hinblick auf die Nutzung der TPIP vor.

Sofern die Lizenzbedingungen von TPIP die Zurverfugungstellung von Source Code der TPIP erfor-
dern, unterbreitet der Lizenzgeber dem Lizenznehmer sowie jedem Dritten auf Anfrage innerhalb von
36 Monaten nach Vertragsschluss ein Angebot zur Lieferung des entsprechenden Source Codes der
TPIP gegen Bezahlung der Versandkosten nach Rechnungstellung durch den Lizenzgeber.

Best.-Nr. 2045 00 Seite 5



	1. Lizenzvertrag Gira Eco
	1.1. Definitionen
	1.2. Vertragsgegenstand
	1.3. Rechte zur Software-Nutzung
	1.4. Beschränkung der Nutzungsrechte
	1.5. Software-Weiterentwicklung
	1.6. Eigentum und Geheimhaltung
	1.7. Änderungen und Nachlieferungen
	1.8. Gewährleistung
	1.9. Haftung
	1.10. Anwendbares Recht
	1.11. Beendigung
	1.12. Nebenabreden und Vertragsänderungen

	2. Open-Source-Software

